
Alte Leipziger
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Allgemeine Steuerinformation

Druck-Nr. pm 2600 – 01.2025

Inhaltsverzeichnis

A. EINKOMMENSTEUER

1. Private Versicherungen

1.1 Mindestvoraussetzungen

1.2 Renten- und Kapitallebensversicherungen

1.2.1 Besteuerung von Rentenleistungen

1.2.2 Besteuerung von Kapitalleistungen

1.2.3 Besonderheiten beim Kirchensteuereinbehalt

1.2.4 Veräußerung von Versicherungsansprüchen

1.2.5 Policendarlehen

1.2.6 Besonderheiten bei fondsgebundenen oder hybriden Versicherungen

1.2.7 Renten nach Ausübung der Pflege-Option

1.3 Risikoversicherungen

1.4 Berufsunfähigkeitsversicherungen

1.5 Erwerbsminderungsversicherungen

1.6 Grundfähigkeitsversicherungen

1.7 Zusatzversicherungen

1.8 Dynamik- und Optionsrechte

1.9 Versorgungsausgleich

1.10 Vertragsänderungen

1.11 Steuerpflichtiger

1.12 Rentenbezugsmitteilungen

2. Betriebliche Versicherungen

2.1 Direktversicherungen

2.1.1 Pauschalversteuerung der Beiträge nach § 40b EStG in der am 31.12.2004 geltenden Fassung 
(a.F.)

2.1.2 Steuerfreistellung der Beiträge nach § 3 Nr. 63 EStG in der Fassung ab 01.01.2018

2.1.3 Förderbetrag für Arbeitgeber zur betrieblichen Altersversorgung für Geringverdiener nach 
§ 100 EStG

2.1.4 Steuerfreiheit des Übertragungswertes bei Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55 EStG

2.1.5 Steuerfreie Anwartschaftsübertragung ohne Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55c EStG

2.1.6 Übertragung von Direktversicherungen bei Arbeitgeberwechsel nach dem Übertragungsab-
kommen

Seite 54 von 69



Alte Leipziger
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

2.1.7 Versorgungsausgleich

2.1.8 Besteuerung der Leistungen beim Arbeitnehmer/Hinterbliebenen und Rentenbezugsmitteilun-
gen

2.2 Direktversicherungen nach dem Sozialpartnermodell

2.3 Rückdeckungsversicherungen

2.4 Teilhaberversicherungen

B. ERBSCHAFTSTEUER

1. Allgemeines

2. Leistungen aus Direktversicherungen an den Arbeitnehmer

C. VERSICHERUNGSTEUER

1. Renten- und Kapitallebensversicherungen sowie Risikolebensversicherungen

2. Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- sowie Grundfähigkeiten(-Zusatz)versicherungen

3. Versicherungsnehmer ohne Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in Deutschland

D. UMSATZSTEUER

E. STEUERDATENAUSTAUSCH ZWISCHEN STAATEN

1. Meldepflichten nach dem Abkommen zwischen Deutschland und den USA (FATCA)

2. Meldepflichten nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz

Seite 55 von 69



Alte Leipziger
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Mit dieser Steuerinformation erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten steuerrechtlichen Regelungen zu 
Ihrem Versicherungsvertrag. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf den – zum Zeitpunkt des auf der Vorder-
seite angegebenen Stands – geltenden steuerrechtlichen Vorschriften, die wir nach bestem Wissen wiedergeben. 
Keine Steuerausführungen enthält diese Information zu Versicherungen der Basisversorgung (gesetzlichen Ren-
tenversicherungen, landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basis-
renten nach § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa EStG), Altersvorsorgeverträgen nach dem 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Riester-Renten) und für betriebliche Riester-Renten.

Während der Vertragslaufzeit können Rechtsprechung und Änderungen von Gesetzen/Verordnungen Auswir-
kungen haben, die wir nicht beeinflussen können.

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

A. EINKOMMENSTEUER

1. Private Versicherungen

1.1 Mindestvoraussetzungen

Aus steuerlicher Sicht ist von einem Versicherungs-
vertrag auszugehen, wenn insbesondere

– bei Rentenversicherungen das Langlebigkeitsrisiko 
getragen wird, in dem u.a. bei konventionellen 
Rentenversicherungen eine der Höhe nach betrag-
lich garantierte Rente, bei rein fondsgebundenen 
Rentenversicherungen ein bezifferter garantierter 
Rentenfaktor bzw. bei Hybrid-Rentenversicherun-
gen (Fonds- und konventionelle Anlage) entspre-
chende Garantien konkret vereinbart ist/sind,

– bei Kapitallebensversicherungen ein nennenswer-
tes Todesfallrisiko (Mindesttodesfallschutz) abge-
sichert ist und

– ein vermögensverwaltender Versicherungsvertrag 
nach § 20 Absatz 1 Nr. 6 Satz 5 EStG auszuschlie-
ßen ist.

Dies ist bei Ihrem privaten Versicherungsvertrag ge-
geben, so dass je nach Art des Vertrags die folgenden 
steuerlichen Regelungen Anwendung finden.

1.2 Renten- und Kapitallebensversicherungen

Konventionelle, fondsgebundene oder hybride Ren-
tenversicherungen mit und ohne Kapitalwahlrecht, die 
nicht zur Basisversorgung bzw. zur betrieblichen Vor-
sorge zählen sowie Kapitallebensversicherungen, ge-
hören nach den steuerrechtlichen Regelungen zu den 
nicht förderbaren Kapitalanlageprodukten. Die Beiträ-
ge zu solchen Versicherungen sind bei der Veranla-
gung zur Einkommensteuer nicht als Sonderausgaben 
absetzbar.

Die Versicherungsleistung aus einem solchen Vertrag 
wird wie folgt behandelt:

1.2.1 Besteuerung von Rentenleistungen

Lebenslange Leibrenten unterliegen beim Steuer-
pflichtigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1 
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu er-
mittelnden Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der 
Einkommensteuer. In die Ertragsanteilsbesteuerung 
sind auch sämtliche Überschussbeteiligungen einzube-
ziehen. Für die Höhe des Ertragsanteils ist das vollen-
dete Lebensjahr der versicherten Person bei Beginn 
der Rentenzahlung maßgebend.

Rentenzahlungen, die durch Tod des Versicherten in 
der Rentengarantiezeit bis zu deren Ende gezahlt wer-
den, sind auch für den Bezugsberechtigten bzw. 
Rechtsnachfolger (in der Regel der Erbe) mit dem 
Ertragsanteil des verstorbenen Versicherten steuer-
pflichtig.

Abgekürzte Leibrenten aus einer Rentenversicherung 
mit zeitlich befristeter Rentenzahlung (keine Berufs-
unfähigkeits-, Erwerbsminderungs- Grundfähigkeits- 
oder Waisenrenten) und echte Zeitrenten sind wie 
Teilkapitalauszahlungen im Erlebensfall mit den in 
ihnen enthaltenen Erträgen als Einkünfte aus Kapital-
vermögen (§ 20 EStG) steuerpflichtig. Bei den Teil-
leistungen (= Renten) sind die anteilig entrichteten 
Beiträge von dem jeweiligen Auszahlungsbetrag in 
Abzug zu bringen. Hierbei dürfen die ermittelten Bei-
träge die jeweilige Teilleistung nicht übersteigen, 
wodurch ein negativer Unterschiedsbetrag nur bei der 
letzten Rentenzahlung anfallen kann. Soweit einzelne 
Teilleistungen nach Ablauf von 12 Jahren seit dem 
Vertragsabschluss und nach Vollendung des 62. Le-
bensjahrs des Steuerpflichtigen ausgezahlt werden, 
beträgt der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Un-
terschiedsbetrags. Die steuerliche Behandlung der 
Erträge oder Verluste erfolgt nach den Ausführungen 
zu Kapitalleistungen im Erlebensfall, siehe 1.2.2.
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1.2.2 Besteuerung von Kapitalleistungen

Kapitalleistungen im Todesfall (z.B. Todesfallkapital, 
Beitragsrückgewähr, Überschussleistung) sind im 
vollen Umfang einkommensteuerfrei (Ausnahme: bei 
entgeltlichem Erwerb – siehe 1.2.4).

Kapitalleistungen im Erlebensfall (z.B. Ausübung des 
Kapitalwahlrechts, Auszahlungen nach Entnahme-
plan, Kündigung/Teilkündigung vor oder nach Ren-
tenbeginn) gehören zu den Einkünften aus Kapitalver-
mögen (§ 20 EStG). Sie sind in Höhe des Unter-
schiedsbetrags (bei Fondsanlage siehe auch Nr. 1.2.6) 
zwischen der Kapitalleistung und der Summe der auf 
sie entrichteten Beiträge als Ertrag einkommen-
steuerpflichtig. Hat der Steuerpflichtige zum Zufluss-
zeitpunkt das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der 
Vertragsabschluss mindestens 12 Jahre zurück, beträgt 
der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Unter-
schiedsbetrags.

Auf den vollen steuerpflichtigen Ertrag ist die Abgel-
tungsteuer nach § 32d EStG in Höhe von 25 % zuzüg-
lich des darauf entfallenden Solidaritätszuschlags von 
5,5 % anzuwenden. Gehört der Steuerpflichtige einer 
kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft an, 
reduziert sich der Steuersatz wegen des Sonderausga-
bencharakters der Kirchensteuer von 25 % auf 
24,51 % (bei einem Kirchensteuersatz von 8 %) bzw. 
24,45 % (bei einem Kirchensteuersatz von 9 %). Der 
Versicherer hat in gleicher Höhe die Kapitalertrag-
steuer zuzüglich der Zuschlagsteuern zu erheben und 
abzuführen, so dass dieser Steuereinbehalt an der 
Quelle abgeltende Wirkung entfaltet. Steuerpflichtige 
müssen deshalb diese Einkünfte nicht mehr in ihrer 
Einkommensteuererklärung angeben. Sie haben aber 
das Recht die der Abgeltungsteuer unterliegenden 
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung zu erklären, um z.B. einen 
bei der Erhebung der Kapitalertragsteuer nicht genutz-
ten Sparer-Pauschbetrag oder Verlustabzug durch 
Neufestsetzung der Abgeltungsteuer geltend zu ma-
chen. Außerdem können sie im Zuge der Einkommen-
steuererklärung beantragen, dass sämtliche Einkünfte 
aus Kapitalvermögen den allgemeinen einkommen-
steuerrechtlichen Regelungen zur Ermittlung der tarif-
lichen Einkommensteuer zu unterwerfen sind, sofern 
dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer führt 
(Günstigerprüfung durch das Wohnsitzfinanzamt). 
Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt es bei der erhobe-
nen oder festgesetzten Abgeltungsteuer.

Beträgt der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Un-
terschiedsbetrags, ist vom Versicherer trotzdem auf 
den vollen steuerpflichtigen Ertrag die Kapitalertrag-
steuer zuzüglich der darauf entfallenden Zuschlag-
steuern zu erheben und abzuführen. Diese Steuerbe-

träge sind Vorauszahlungen auf die persönliche Ein-
kommensteuer und werden auf die im Rahmen der 
Veranlagung zu zahlenden Steuerbeträge angerechnet.

Ergibt sich z.B. bei Kündigung ein negativer Unter-
schiedsbetrag (Verlust), ist dieser mit positiven der 
Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünften aus 
Privatvermögen verrechenbar. Nicht verrechenbare 
Verluste dürfen jedoch in die folgenden Veranla-
gungsjahre vorgetragen werden und dort mit entspre-
chenden positiven Kapitaleinkünften verrechnet wer-
den. Alternativ kann der Verlust im Rahmen des An-
trags auf Günstigerprüfung bei der tariflichen Ein-
kommensbesteuerung berücksichtigt werden. Entsteht 
der negative Unterschiedsbetrag nach Ablauf von 
12 Jahren seit Vertragsabschluss und hat der Steuer-
pflichtige zu diesem Zeitpunkt das 62. Lebensjahr 
vollendet, vermindert dieser Verlust die nach den 
allgemeinen einkommensteuerlichen Regelungen zur 
Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer zu ermit-
telnden Einkünfte aus Kapitalvermögen. Gleicht sich 
dieser Verlust nicht aus, ist der Ausgleich mit anderen 
Einkunftsarten vorzunehmen. Verbleibt danach ein 
nicht ausgeglichener Verlust, ist dieser nach Maßgabe 
des § 10d EStG in anderen Veranlagungszeiträumen 
zu verrechnen.

Der Steuerabzug ist vom Versicherer ganz oder teil-
weise nicht vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige 
dem Versicherer rechtzeitig einen Freistellungsauftrag 
oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegt. 
Der Versicherer bescheinigt dem Steuerpflichtigen die 
Erträge oder Verluste und die abgeführten Steuerbe-
träge, so dass er diese Bescheinigung im Rahmen 
seiner Einkommensteuererklärung einsetzen kann.

1.2.3 Besonderheiten beim Kirchensteuereinbehalt

Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Kirchensteuer 
automatisch mit der einbehaltenen Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) und dem Solidaritätszuschlag an 
die Finanzverwaltung abzuführen, wenn Sie Mitglied 
einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
sind. Dazu werden wir Ihre Religionsgemeinschaft 
und den Kirchensteuersatz in einem automatisierten 
Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern abfra-
gen. Die Abfrage erfolgt anlassbezogen, also nur 
dann, wenn es zur Erhebung von Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) auf Kapitalerträge kommt. Die 
Kirchensteuer und die Kirchensteuerdaten sind von 
uns nicht zu erheben, wenn Sie uns mitteilen, dass die 
steuerpflichtigen Kapitalerträge bei Ihnen zu den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb, selbständiger Arbeit oder Vermietung oder Ver-
pachtung gehören. Die Kirchensteuer ist in diesen 
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Fällen von Ihrem zuständigen Finanzamt im Veranla-
gungsverfahren festzusetzen.

Möchten Sie nicht, dass Ihre Kirchensteuerdaten ab-
rufbar sind, können Sie ihr gesetzliches Wider-
spruchsrecht zur Abfrage (Sperrvermerk) ausüben. 
Bitte verwenden Sie dafür den amtlichen Vordruck 
unter www.formulare-bfinv.de, sofern Sie dies im Zu-
sammenhang mit Erträgen aus anderen Kapitalvermö-
gen noch nicht getan haben. Ihre ausgefüllte und un-
terschriebene Sperrvermerkserklärung sollte spätes-
tens zwei Monate vor der Anlassabfrage bei dem Bun-
deszentralamt für Steuern eingegangen sein. Bis zu 
Ihrem Widerruf ist damit die Übermittlung Ihrer Reli-
gionszugehörigkeit für die aktuelle und alle folgenden 
Abfragen gesperrt. Erfolgt der Sperrvermerk rechtzei-
tig, werden auf unsere Abfrage keine Daten übermit-
telt, so dass auch keine Kirchensteuer von uns einbe-
halten wird. Bitte beachten Sie, dass das Bundes-
zentralamt für Steuern Ihr zuständiges Finanzamt über 
erfolgte Abfragen informiert. Dieses Finanzamt ist 
dann gesetzlich gehalten, Sie aufzufordern, Angaben 
zur Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zu machen, 
um darauf dann Kirchensteuer zu erheben.

1.2.4 Veräußerung von Versicherungsansprüchen

Werden die Ansprüche auf die Versicherungsleistung 
im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 6 EStG (insbesondere 
für Erlebens-, Todes-, Rückkaufsfall) vom steuer-
pflichtigen Anspruchsinhaber veräußert (z.B. durch 
Übertragung, Abtretung, unwiderrufliches Bezugs-
recht), ist der Veräußerungsgewinn/-verlust im Rah-
men der Einkommensteuererklärung zu erklären. Er 
ermittelt sich aus dem Veräußerungspreis abzüglich 
der Summe der bis zum Veräußerungszeitpunkt ent-
richteten Beiträge (Anschaffungskosten) und den Auf-
wendungen die unmittelbar durch die Veräußerung 
entstanden sind. Lag bereits zuvor beim Veräußerer 
ein Erwerb durch Veräußerung vor, gelten sowohl die 
Erwerbsaufwendungen als auch die nach dem Erwerb 
entrichteten Beiträge als Anschaffungskosten. Der 
Versicherer hat in diesen Fällen dem Wohnsitzfinanz-
amt des Veräußerers unverzüglich die Veräußerung 
anzuzeigen und dem Veräußerer auf Verlangen eine 
Bescheinigung über die Höhe der entrichteten Beiträ-
ge auszustellen. Beim Erwerber treten beim entgeltli-
chen Erwerb der Versicherungsansprüche die An-
schaffungskosten an die Stelle der vor dem Erwerb 
entrichteten Beiträge. Sie sind insoweit bei der Ermitt-
lung des Unterschiedsbetrages oder einer späteren 
Veräußerung im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung des Steuerpflichtigen anzusetzen, da der Versi-
cherer für die Ermittlung des Unterschiedsbetrags nur 
auf die bekannte Summe der entrichteten Beiträge 
zurückgreifen kann. Bei Eintritt des versicherten Risi-

kos (Todesfall) ist der Unterschiedsbetrag in voller 
Höhe als Einkunft aus Kapitalvermögen steuerpflich-
tig. Dies gilt nicht, wenn aus anderen Rechtsverhält-
nissen entstandene Abfindungs- und Ausgleichsan-
sprüche arbeitsrechtlicher, erbrechtlicher oder famili-
enrechtlicher Art durch Übertragung von Ansprüchen 
aus der Versicherung erfüllt werden. Der Versicherer 
hat jedoch in diesem Fall keine Kapitalertragsteuer 
zuzüglich der Zuschlagsteuern zu erheben und abzu-
führen.

1.2.5 Policendarlehen

Entnommene Vorauszahlungen auf die Versiche-
rungsleistungen, so genannte Policendarlehen, stellen 
nach den Vereinbarungen steuerrechtlich Darlehen 
dar, so dass die erbrachte Kapitalleistung keine Steu-
erpflicht auslöst. Die Steuerpflicht entsteht erst im 
Rahmen der Verrechnung des Policendarlehens mit 
der Leistung im Erlebensfall oder bei Kündigung/Teil-
kündigung.

1.2.6 Besonderheiten bei fondsgebundenen oder 
hybriden Versicherungen

Bei einer fondsgebundenen oder Hybrid-Rentenver-
sicherung stellt sowohl der Wechsel in einen anderen 
Investmentfonds (Switchen) als auch das Umschich-
ten von Fondsanteilen in einen anderen Investment-
fonds (Shiften) während der Vertragslaufzeit keinen 
steuerpflichtigen Zufluss dar. Sofern bei Fälligkeit der 
Versicherung eine Übertragung der Fondsanteile ge-
wünscht wird, ist als Versicherungsleistung der Rück-
nahmepreis anzusetzen, mit dem die Versicherungs-
leistung bei einer Geldzahlung berechnet worden wä-
re.

Nach dem Investmentsteuerreformgesetz unterliegen 
Investmentfonds ab dem 01.01.2018 mit bestimmten 
Erträgen einer Körperschaftsteuer in Höhe von 15 %.

Betroffen sind vor allem Dividenden, Immobiliener-
träge und Gewinne aus der Veräußerung von Immobi-
lien, wenn diese aus Deutschland stammen. Dies be-
trifft auch die im Rahmen rein fondsgebundener oder 
hybrider Versicherungen gehaltenen Anteile an In-
vestmentfonds.

Den Ausgleich einer eventuell daraus resultierenden 
Steuerbelastung sieht das Einkommensteuergesetz bei 
den Versicherungsleistungen vor, die zu den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) gehören.

Danach ist bei Kapitalzahlungen ein positiver Ertrag 
in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen der Kapi-
talleistung und der Summe der auf sie entrichteten 
Beiträge im Erlebensfall oder bei Rückkauf in Höhe 
von 15 % steuerfrei bzw. ein daraus ermittelter negati-
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ver Ertrag (Verlust) um 15 % zu kürzen (§ 20 Ab-
satz 1 Nr. 6 Satz 9 EStG).

Hat der Steuerpflichtige zum Zuflusszeitpunkt des Ka-
pitals das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der Ver-
tragsabschluss mindestens 12 Jahre zurück, beträgt 
der steuerpflichtige Ertrag bzw. Verlust die Hälfte des 
nach dem vorherigen Absatz zu ermittelnden Unter-
schiedsbetrags.

Erfolgt die Anlage der Beiträge nur teilweise in In-
vestmentfonds, wird die Steuerfreistellung bzw. Ver-
lustkürzung nur auf den Teil des positiven bzw. nega-
tiven Ertrags angewendet, der aus der Fondsanlage 
stammt. Ist die Versicherungsleistung steuerfrei oder 
kommen Renten zur Auszahlung, ergibt sich kein 
Ausgleich.

1.2.7 Renten nach Ausübung der Pflege-Option

Wird die Pflege-Option ausgeübt und bei Eintritt des 
Pflegefalls die Altersrente verdoppelt, sind die er-
brachten Pflegerenten nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a 
EStG einkommensteuerfrei.

1.3 Risikoversicherungen

Versicherungen, die nur für den Todesfall eine Leis-
tung vorsehen, sind unabhängig von ihrer Ausgestal-
tung stets steuerbegünstigt. Die Beiträge können bei 
der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rahmen 
der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen nach 
§ 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben abgezogen 
werden.

Leistungen aus Risikoversicherungen sind in vollem 
Umfang einkommensteuerfrei. Dies gilt ebenso bei 
verzinslicher Ansammlung der jährlichen Überschuss-
anteile sowie bei deren Anlage in Investmentfonds.

1.4 Berufsunfähigkeitsversicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherungen sind unabhängig 
von ihrer Ausgestaltung steuerbegünstigt. Die Beiträ-
ge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben 
abgezogen werden.

Geleistete Berufs- oder Arbeitsunfähigkeitsrenten aus 
der Berufsunfähigkeitsversicherung sind nicht mit 
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Höhe des 
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhängigkeit von der voraussichtlichen 
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-

benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt.

Bei unbefristeten Berufsunfähigkeitsrenten bestimmt 
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsätzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der 
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten 
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Berufsun-
fähigkeitsrente befristet gewährt, ermittelt sich der 
Ertragsanteil nach dieser Dauer. Schließt sich daran 
eine erneut befristete Berufsunfähigkeitsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt.

Dahingegen ermittelt sich bei den Arbeitsunfähig-
keitsrenten die voraussichtliche ununterbrochene Leis-
tungsdauer nach der auf volle Jahre abgerundeten 
Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der Leis-
tungspflicht und dem voraussichtlichen Ende der Ar-
beitsunfähigkeit gemäß der letzten im Kalenderjahr 
ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, be-
grenzt auf die maximale vertragliche Leistungsdauer.

Ist die Zeitspanne kleiner als zwei Jahre, beträgt der 
Prozentsatz für diese Renten 0 %, so dass sie insge-
samt einkommensteuerfrei sind. Werden wegen rück-
wirkend eingetretener Berufsunfähigkeit in diesem 
Zeitraum geleistete Arbeitsunfähigkeitsrenten mit den 
Berufsunfähigkeitsrentenansprüchen verrechnet, sind 
diese Renten steuerlich als geleistete Berufsunfähig-
keitsrenten zu behandeln.

Kapitalleistungen sind einkommensteuerfrei. Dies gilt 
ebenso bei verzinslicher Ansammlung der jährlichen 
Überschussanteile sowie bei deren Anlage in Invest-
mentfonds.

1.5 Erwerbsminderungsversicherungen

Erwerbsminderungsversicherungen sind unabhängig 
von ihrer Ausgestaltung steuerbegünstigt. Die Beiträ-
ge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben 
abgezogen werden.

Geleistete Erwerbsminderungsrenten sind nicht mit 
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Höhe des 
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhängigkeit von der voraussichtlichen 
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-
benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt.
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